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RS HG Wien 1998/03/16 1R764/97t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1998

Rechtssatz

Nach Ausschöpfung des Instanzenzuges können die nach der Aktenlage rechtskräftigen Urteile nur mehr im Wege der

Nichtkeitsklage bekämpft werden, wenn eine Partei behauptet, schon zum Zeitpunkt der Vollmachtserteilungs im

Verfahren 1. Instanz nicht geschäftsfähig gewesen zu sein. Ein Antrag auf Aufhebung der Vollstreckbarkeitsbestätigung

und ein Antrag auf Nichtigerklärung des gesamten Verfahrens sind unzulässig.

Entscheidungstexte

1 R 764/97t

Entscheidungstext HG Wien 16.03.1998 1 R 764/97t

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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